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Die Verkehrsgewerk-

schaft GDBA hat 

ihre zentralen Forde-

rungen für Nachbes-

serungen am Entwurf

des Dienstrechtsneu-

ordnungsgesetzes

geltend gemacht. 

Bei einem Gespräch

im Bundesministeri-

um des Innern hat

die Verkehrsgewerk-

schaft GDBA gefor-

dert, dass die Rechts-

stellung der dem 

DB-Konzern zuge-

wiesenen Beamtin-

nen und Beamten

uneingeschränkt 

gewahrt bleibt.

D
ie Verkehrsgewerk-
schaft GDBA sieht an
dem Gesetzentwurf
des Dienstrechtsneu-
ordnungsgesetz

(DNeuG) noch Nachbesse-
rungsbedarf in folgenden Punk-
ten:

Altersteilzeit
Einschränkungen bei der Alters-
teilzeit lehnt die Verkehrsge-
werkschaft GDBA ab. Die Mög-
lichkeiten der Altersteilzeitbe-
schäftigung müssen uneinge-

schränkt auch nach dem 31. 12.
2009 erhalten bleiben. Insbe-
sondere in Stellenabbauberei-
chen ist die Altersteilzeit derzeit
die einzige Möglichkeit, vorzei-
tig und sozialverträglich aus
dem aktiven Dienst auszuschei-
den.

Anhebung der 
Altersgrenze 
Die geplante Anhebung der Al-
tersgrenze auf 67 Jahre halten
wir vor allem arbeitsmarktpoli-
tisch, aber auch für besonders
belastete Berufsgruppen für ver-
fehlt. Eine Anhebung der Regel-
altersgrenze darf nach unserer
Auffassung nur auf freiwilliger
Basis und versorgungswirksam
erfolgen.

Für Beamtinnen und Beamte in
belasteten Bereichen (Wechsel-
dienst) fordern wir eine niedri-
gere Altersgrenze. Dies gilt ins-
besondere für Beamtinnen und
Beamte, die Aufgaben mit hoher
physischer Belastung wahrneh-
men – wie zum Beispiel Zugbe-
gleiter, Lokführer, Rangierer,
Fahrdienstleiter, Disponenten
sowie teilweise Beamte in tech-
nischen Laufbahnen.

Wahrnehmung höherwerti-
ger Funktionen und Ämter
Für Situationen, in denen sich
ein Anspruch auf Besoldung aus
einem bereits wahrgenomme-
nen höherwertigen Amt nicht
realisieren lässt, fordert die Ver-
kehrsgewerkschaft GDBA:
Wenn höhere Funk-
tionen über einen
längeren Zeit-
raum (mehr
als sechs Mo-
nate) wahr-
genommen
werden, müs-
sen entspre-
chende Zula-
gen gezahlt

werden. So sollten bereits vor-
handene „Kann-Vorschriften“ in
§ 45 Abs. 1 Bundesbesoldungs-
gesetz in verbindliche „Muss-
Vorschriften“ umgewandelt
werden.

Sonderzahlung 
Weihnachtsgeld
Die Verkehrsgewerkschaft
GDBA begrüßt den Einbau der
Sonderzahlung in die Grund–
gehaltstabelle, lehnt aber die mit
dem Haushaltsbegleitgesetz
2006 einseitig vollzogene Hal-
bierung der Sonderzahlung für
Beamte und Versorgungsemp-
fänger ab. Denn die seinerzeit
ungünstige wirtschaftliche und
finanzielle Entwicklung, die
Grundlage für die Kürzung war,
hat sich inzwischen verbessert.

Zurruhesetzung wegen
Dienstunfähigkeit
Die beabsichtigte Regelung zur
Vermeidung einer Zurruheset-
zung wegen Dienstunfähigkeit in
§ 44 Abs. 4 Bundesbeamtenge-
setz (neu) durch Übertragung ei-
nes Amtes mit geringerem End-
grundgehalt ohne Zustimmung
des Beamten lehnt die Verkehrs-
gewerkschaft GDBA entschieden
ab, auch wenn die bisherige Be-
soldung wei-
tergezahlt 

werden
soll. 

Ein unverschuldet dienstunfähig
gewordener Beamter darf nicht
noch zusätzlich diskriminiert
werden. Der Beamte muss in sei-
ner Rechtsstellung insofern ge-
schützt bleiben, als er das bishe-
rige statutsrechtliche Amt nebst
der dafür vorgesehenen Besol-
dung behält.

Begrenzte Dienstfähigkeit 
Die Regelung basiert nach Auf-
fassung der Verkehrsgewerk-
schaft GDBA nicht auf dem Be-
amtenrecht im traditionellen
Sinne und es stellt sich damit die
Frage, ob sie mit den Grundsät-
zen des Berufsbeamtentums
überhaupt konform geht. Die
Verkehrsgewerkschaft GDBA
lehnt eine solche Regelung ge-
nerell ab. Es spricht einiges
dafür, dass es mit der verfas-
sungsrechtlich garantierten Ali-
mentationspflicht nicht verein-
bar ist, den Beamten gegen sei-
nen Willen auf Teilzeitbeschäf-
tigung und finanziell auf die er-
diente Versorgung zu setzen. 

Wiederherstellung der
Dienstfähigkeit
Der Wegfall der derzeitigen Al-
tersgrenze für eine Reaktivie-
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rung von 63 Jahren wird abge-
lehnt.

Unfallfürsorgeleistungen
Die Verkehrsgewerkschaft 
GDBA lehnt die Ausweitung des
Ausschlusses von Unfallfürsor-
geleistungen auf Fälle von
grober Fahrlässigkeit ab; dies gilt
in besonderer Weise für Beam-
tinnen und Beamte im Bahnbe-
reich.

Rechtsstellung muss 
gewahrt bleiben
Die DB AG hat Vorschläge für ei-
ne Berücksichtung bahnspezifi-
scher Besonderheiten unterbrei-
tet, die sich auch für die Beam-
tinnen und Beamten im DB-
Konzern, insbesondere in Bezug
auf Prämien, Zulagen und Ver-
gütungen, weitestgehend an ta-
riflichen Grundlagen orientie-
ren. Das Bundeseisenbahnver-
mögen (BEV) will diese so ge-

nannten Öffnungsklauseln weit-
gehend unterstützen. 

Laut einem Gespräch beim 
Bundesministerium des In-
nern (BMI) vom 1. März 2007
sind nach Auffassung des BMI
solche Besonderheiten aller-
dings nicht Gegenstand des lau-
fenden Gesetzgebungsverfah-
rens.

Die Verkehrsgewerkschaft
GDBA hat den Standpunkt ver-
treten, dass grundsätzlich auf
zusätzliche Öffnungsklauseln
weitgehend verzichtet werden
sollte. Denn die derzeit im Ei-
senbahnneuordnungsgesetz
(ENeuOG) vorhandenen Mög-
lichkeiten für abweichende Re-
gelungen in Bezug auf die der
DB AG zugewiesenen Beamten
dürften ausreichen, auch im Be-
reich der Leitungsbezahlung (so
genannte Anrechnungsrichtli-
nie). 

Außerdem strebt die DB AG 
erweiterte Zuweisungsrege-
lungen zu Gesellschaften mit
Minderheitsbeteiligungen an,
mit dem Ziel, das Beschäf-
tigungs- und Kostenrisiko von
zugewiesenen Beamten zu ver-
lagern. Die Verkehrsgewerk-
schaft GDBA hat gefordert, dass
die Rechtsstellung der zugewie-
senen Beamtinnen und Beam-
ten uneingeschränkt gewahrt
bleibt. 

BMI gegen 
Ungleichbehandlung
Öffnungsklauseln müssen auch
mit Blick auf die geplante Teil-
privatisierung der DB AG be-
trachtet werden. Insoweit ist es
problematisch, beamtenrechtli-
che Regelungen durch die Über-
nahme von tarifvertraglichen
Tatbeständen zu ersetzen. Die
im DB-Konzern geltenden ta-
rifvertraglichen Regelungen

könnten durch die Tarifpartner
praktisch jederzeit geändert
werden. 
In diesem Zusammenhang darf
es auf mittlere und lange Sicht
nicht zu einer Verschlechterung
beamtenrechtlicher Positionen
kommen. Insofern bestehen 
Bedenken gegen Öffnungs-
klauseln, weil mittel- und 
langfristig auf die betroffenen
zugewiesenen Beamtinnen und
Beamten nicht überschaubare
Auswirkungen zukommen kön-
nen, die zudem in der Wirkung
eher negativ als positiv sein dürf-
ten.
Der Vertreter des BMI hat – auch
mit Blick auf erweiterte Zuwei-
sungsregelungen – eine Gleich-
behandlung aller Beamten des
Bundes bekräftigt. 
Demnach soll insoweit das ge-
plante DNeuG nicht mit bahn-
typischen Spezialregelungen
befrachtet werden. j.m.

Lineare Besol-
dungserhöhung
muss her

E
ine „deutliche lineare
Erhöhung“ der Einkom-
men für Beamte und
Versorgungsempfänger
fordern die Verkehrsge-

werkschaft GDBA und der dbb
beamtenbund und tarifunion
in einer Entschließung des dbb
Bundesvorstandes.

Statt regelmäßiger linearer Be-
soldungs- und Versorgungsan-
passungen zum Ausgleich von
Inflation und zur Teilhabe am
wirtschaftlichen Wachstum hat
es in den letzten Jahren bis
2007 allenfalls Einmalzahlun-
gen gegeben. „Damit muss nun
Schluss sein“, so die Verkehrs-
gewerkschaft GDBA und der
dbb.

Die Beamtinnen und Beamten
sowie die Pensionäre haben in
den vergangenen Jahren einen
deutlichen und nachhaltigen
Beitrag zur Konsolidierung der
Haushalte geleistet. Gekürzte
Sonderzahlungen, höhere Ar-
beitszeiten und Stellenabbau

mussten hingenommen wer-
den. Die Einkommen müssen
nun an die wirtschaftliche Ent-
wicklung angepasst werden. 

Zudem ist eine schnellere An-
gleichung der Ostbezüge an
das Westniveau gerechtfertigt:
„Gleiche Bezahlung in Ost und
West jetzt“, fordern Verkehrs-
gewerkschaft GDBA und dbb.
Auch im 17. Jahr der deutschen
Einheit klaffen die Bezüge in
Ost und West noch auseinan-
der. 

Schnelle Angleichung 
gerechtfertigt
Die vom Grundgesetz erwarte-
te Einheitlichkeit der Lebens-
bedingungen und die Finanz-
kraft der Bundesrepublik recht-
fertigen eine schnellere An-
gleichung als die jetzigen ge-
setzlichen oder tariflichen Vor-
gaben dies zwischen 2008 und
2010 vorsehen.

Pensionäre dürfen weder von
Einmalzahlungen noch von li-
nearen Anhebungen ausge-
schlossen werden. Sie sind von
den Kürzungen ebenso betrof-
fen wie die aktiven Beamten.


